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Musterstellungnahme (A) 
 
 
 
 
 
 
 
Zu A 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
In der Begründung zum Bebauungsplan auf der Seite 13 findet sich eine Plankarte auf der 
acht rote und zwei blaue „Pinnadeln“ dargestellt sind. Letztere sind die bestehenden Stand-
orte Rosbach und Hungen, die ebenfalls in die Prüfung einbezogen wurden. Insgesamt 
wurden insofern seit 2016 10 Standorte auf ihre grundsätzliche Eignung hin geprüft. Das 
Ergebnis der Standortprüfung ist ebenfalls in der Begründung beschrieben. 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die überregionale Standortprüfung auf Regionalplan- 
und Flächennutzungsplanebene stattfinden musste. Auf der Ebene des Bebauungsplans 
kann die Gemeinde nur Standorte in ihrem Gemeindegebiet prüfen. 
 
Zu A 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Wert der Böden für den Naturhaushalt und für die Landwirtschaft ist bekannt und wurde 
im Umweltbericht schon zum Vorentwurf des Bebauungsplans gewürdigt. Es ist auch unstrit-
tig, dass die Eingriffserheblichkeit für das Schutzgut Boden hoch ist. Doch ist diese in Rela-
tion zu setzen zu den fast durchweg überdurchschnittlichen Bodenqualitäten der Wetterau, 
insbesondere in den für einen Logistikpark geeigneten Bereichen in Autobahnnähe, mit 
relativ ausgeglichener Topografie und außerhalb der Auen, des Waldes und hochwertiger 
Offenlandbiotope. Die Wahl des Standortes erfolgt somit nicht in Missachtung des Schutz-
gutes Boden, sondern in Abwägung mit anderen wichtigen Belangen, insbesondere dem der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und dem Nahversor-
gungsauftrag der Bevölkerung, die zwangsläufig neben den Filialen eines Lagers und der 
Verteilung der Güter bedarf.  
 
Noch einmal sei betont, dass das Bodenschutzgesetz keine Verbote oder Restriktionen 
enthält, die eine Überplanung des Standortes unzulässig machten. Der Bodenschutz wird 
bis heute in verbindlicher Form allein von der Eingriffsregelung erfasst und unterliegt als 
solcher der Abwägung. Die Eingriffsregelung fordert weder Alternativenvergleiche, noch 
bedingt sie tiefgreifende pedologische Untersuchungen, die angesichts der anerkannten 
Qualität der Böden im Plangebiet auch keine neuen Erkenntnisse erwarten ließen. 
 
 
Zu A3: vgl.  folgende Seite] 
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Zu A 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Auch dieser Einwand wurde bereits ausführlich behandelt. Zwar ist von einer verminderten 
Grundwasserneubildung im direkt betroffenen Gebiet und seines näheren Umfeldes zu 
rechnen; in keiner Weise wirkt sich dies aber auf den Wasserhaushalt der Region aus, da 
die Entwässerung weiterhin über ein Grabensystem (in gedrosselter Form) über die Horloff 
erfolgt und die Grundwasserneubildung unter den wenig durchlässigen Lössböden unter-
durchschnittlich ist. Aus diesem Grund ist auch keine erhöhte Gefährdung des Grundwas-
sers gegeben. Havarien können auf einem modernen Betriebshof weitaus besser behandelt 
werden als dies möglich ist, wenn bei einem landwirtschaftlichen Fahrzeug im Betrieb Le-
ckagen auftreten. In besagtem Heilquellenschutzgebiet ist das Befahren der Wege und 
Ackerflächen mit Großgeräten aber ebenso zulässig wie die Gülledüngung und der Einsatz 
von Pestiziden. 
 
Zu A 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Entwässerungskonzept bezüglich der Ableitung des Niederschlagswassers ist abge-
stimmt mit der Unteren Wasserbehörde des Wetteraukreises, Fachdienst Wasser- und 
Bodenschutz. 
 
Festgelegt ist, dass von dem Plangrundstück maximal abgeleitet werden darf, was dem 
natürlichen Abfluss des unbefestigten Geländes entspricht. Dies wurde vorgegeben mit q = 
15 l/sec x ha. Bezogen auf die Größe des Plangrundstücks (300.000 m²) entspricht dies 
einem maximal zugelassenen Abfluss von 450 l/sec. Dieser Abfluss und nur dieser wird dem 
Waschbach zugeführt und verändert damit nicht die Menge des bisher dem Waschbach 
zufließenden Niederschlagswassers. 
 
Sämtliche durch die Versiegelung sich einstellende Mehrmenge des Niederschlagswassers 
muss auf der Grundlage des bestehenden Regelwerkes der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Arbeitsblatt DWA 117 in Verbindung mit Ar-
beitsblatt DWA 166 bemessen und auf dem Grundstück zurückgehalten werden. 
 
Im Zuge der Antragsplanung für das Projekt wird ein entsprechender Nachweis zu führen 
sein. Im derzeit bestehenden Entwässerungskonzept ist vorgesehen, das Niederschlags-
wasser, welches über den natürlichen Abfluss hinausgeht, auf dem Grundstück in einem 
unterirdischen Behälter zurückzuhalten. 
 
Das voraussichtliche Rückhaltevolumen wird bei ca. 6.800 m³ liegen. 
 
Im Übrigen stellt das Konzept der Entwässerung zum B-Plan keine Genehmigungsgrundla-
ge dar, sondern gibt die zu beachtenden Rahmenbedingungen vor. Bei der Realisierung der 
Maßnahme sind die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen einzuholen.  
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Der Hinweis, dass die Abwasserbehandlungsanlage SediPipe nach Herstellervorgabe aus-
schließlich vor dem Rückhaltebecken anzuordnen ist, ist nicht nachvollziehbar. Die Anord-
nung kann sowohl vor, als auch hinter dem Regenrückhaltebecken eingerichtet werden. 
Dies insbesondere, da hinter dem Regenrückhaltebecken nur die reduzierte Wassermenge 
abgeleitet wird (450 l/sec) und damit die Abwasserbehandlungsanlage für diesen Abfluss 
bemessen werden kann.  
 
Darüber hinaus dient die Abwasserbehandlung dazu, das rückgehaltene Niederschlagswas-
ser auch als Brauchwasser für das Gebäude zu nutzen. Für diese Brauchwassernutzung ist 
ein weiterer unterirdischer Behälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4.000 m³ geplant. 
 
Mit dieser Maßnahme wird der Frischwasserverbrauch des geplanten Objekts erheblich 
reduziert. 
 
Zusätzlich ist in dem Wasserrechtsantrag nach der Abwasserbehandlungsanlage die Quali-
tät des behandelten Niederschlagswassers auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes M 
153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser nachzuweisen, um die Vo-
raussetzungen für die Einleitung in den Waschbach zu erfüllen. 
 
Für den Wasserbedarf für die Kühlaggregate, die derzeit als Verdunstungsverflüssiger ge-
plant sind, wird Brauchwasser genutzt, wie auch für Toilettenspülungen und Reinigungs-
zwecke. 
 
Von der Gesamtbrauchwassermenge wird ein Großteil, z. B. die erforderlichen Wassermen-
gen für die Verdunstungsverflüssiger verdunstet und nicht dem Schmutzwasserkanal zuge-
führt. 
 
Die abzuführende Schmutzwassermenge ist unter Berücksichtigung von weiteren Planun-
gen der Gemeinde Wölfersheim mit dem Abwasserverband Hungen, der auch für das 
Pumpwerk Berstadt zuständig ist, abgestimmt. 
 
Darüber hinaus ist für die abwasserrechtliche Genehmigung für das Projekt ein Überflu-
tungsnachweis nach DIN 1986-100 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstü-
cke“, Abs. 14.9.3 zu führen.  
 
Damit ist sichergestellt, dass die in der Stellungnahme vorgetragenen Bedenken nicht be-
stehen. 
Darüber hinaus wurde, wie bereits ausgeführt, das Entwässerungskonzept sowohl für den 
Niederschlagswasser-, als auch für den Schmutzwasserabfluss mit den zuständigen Fach-
behörden (Untere Wasserbehörde, Wetteraukreis und Abwasserverband Hungen) abge-
stimmt. 
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Zu A 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Logistikzentrums inmitten der Ackerflur weitab der Ortslagen lässt eine Ver-
änderung der kleinklimatischen Bedingungen für die Anwohner insbesondere auch der 
Ortslage von Echzell nicht erwarten. Die Verdunstung des Niederschlagswassers wird über 
die Dachflächen bei der Mehrzahl der Regenereignisse auch künftig möglich sein. Eine 
Beschleunigung des Abflusses aus dem Gebiet ist allein nach stärkeren Regenereignissen 
zu erwarten. Bei diesen bedarf es aber keiner Erhöhung der Luftfeuchtigkeit. 
Es sei darauf hingewiesen, dass die kleinklimatischen Eigenschaften eines Gebiets zu-
nächst wertneutral sind, da Luftmassen auf einen Konzentrationsausgleich abzielen. Der 
(eher unnatürlich hohen) Kaltluftproduktion von Ackerflächen den Rang einer „Funktion“ 
zuzubilligen, macht deshalb nur dann Sinn, wenn diese Kaltluft unterhalb des Entstehungs-
gebiets auch benötigt wird und diese aus dem Quellgebiet dorthin abzufließen vermag. 
Beides ist vorliegend zu verneinen, weil Echzell großflächig von Offenland umgeben und 
nur in geringem Maße lufthygienischen Belastungen ausgesetzt ist. Außerdem fließt die 
Kaltluft aus dem Plangebiet in nordöstlicher und östlicher Richtung zur A 45 ab und erst 
dann entlang des Autobahndammes (mit zunehmender Schadstoffbelastung) Richtung 
Horlofftal. Die eigentliche Kalt- und Frischluftversorgung erfährt die Ortslage Echzell von der 
Ackerflur südöstlich des Plangebiets. 
 
Zu A 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Für die genannte Großvogelarten stellt das Plangebiet einen fakultativen, aber nicht essen-
tiellen Jagdlebensraum dar, der keinerlei Eigenschaften aufweist, die den Verdacht begrün-
den würden, dass seine (potenziellen) Funktionen nicht auch in der großräumigen Ackerflur 
außerhalb des Gebiets erfüllt würden. Solche wären beispielsweise eine großflächige Ex-
tensivnutzung ohne Pestizideinsatz in Verbindung mit strukturellem Reichtum aufgrund 
kleinerer Schlaggrößen. Analog ist die Situation beim Feldhasen einzuschätzen, dessen seit 
Jahrzehnten zu beklagender Bestandsrückgang nicht Folge der Siedlungserweiterung, 
sondern allein der Nutzungsintensivierung in der Agrarlandschaft ist.  
Für die Greifvögel jedenfalls bedarf es keiner Ausgleichsmaßnahmen, während der Feldha-
se durch die extensive Ackernutzung (CEF-Maßnahmen) auf rd. 5 ha in gleicher Weise 
profitiert wie die genannten Feldvogelarten.  
Ziel dieser Maßnahme ist nicht die Ansiedlung besagter Arten in einem bislang unbesiedel-
ten Landschaftsraum, sondern die Erhöhung der Brutdichte auf der Ausgleichsfläche im 
erforderlichen Maß. Da Dichte und Brutstandorte in Abhängigkeit von der im jeweiligen Jahr 
angebauten Frucht stark schwanken, ist es nicht nur zulässig, sondern geradezu geboten, 
den Erfolg der Maßnahme durch einen großräumigen Vergleich zu evaluieren. Hierzu wird 
ein Gebiet von rd. 100 ha in das Monitoring einbezogen, wodurch dann auch Rückschlüsse 
auf die Besiedlung der Ausgleichsflächen vor Beginn der Maßnahme möglich sind. Da der 
Ausgleich durch Änderung der Bodennutzung (also nicht z. B. durch Pflanzungen) erfolgt, 
ist er zudem kurzfristig wirksam. 
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Zu A 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Dass ein Vorhaben dieser Größenordnung erhebliche Auswirkungen auf das Landschafts-
empfinden hat, ist unstrittig. Aber es ist auch zu berücksichtigen, dass der ausgewählte 
Standort für die Naherholung keine Bedeutung besitzt und durch Autobahn und Bundes-
straße stark vorbelastet ist. Zur Entwurfsfassung hin wurde die bereits eingehende Ausei-
nandersetzung des Umweltberichts mit den Eingriffswirkungen auf das Landschaftsbild um 
die „Zusatzbewertung Landschaft“ ergänzt und das sich daraus ergebende Defizit als zu-
sätzlicher Ausgleichsbedarf in die Bilanzierung eingestellt. Eine darüber hinausgehende 
Simulation des Vorhabens aus verschiedenen Blickrichtungen wäre aus methodischen 
Gründen nicht zielführend, da deren Betrachtung in hohem Maße subjektiven Einflüssen 
unterliegt und dem fachlichen Anspruch zuwiderläuft, eine Bewertung der Eingriffserheb-
lichkeit anhand objektivierbarer Kriterien vorzunehmen. 
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Zu A 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Eine deutliche Unterschreitung der Farbtemperatur von 4000 K ist aus Gründen der Arbeits-
sicherheit nicht möglich. Im Übrigen kommen LED-Leuchtmittel zur Anwendung, die im 
Außenbereich bedarfsgerecht geregelt werden. Das heißt, nur im Bedarfsfall werden die 
Außenflächen beleuchtet und danach auf ca. 10 % der Leucht-stärke heruntergeregelt. 
Außerdem werden die Leuchten so ausgerichtet, dass sie weitestgehend nur auf das Plan-
grundstück einwirken. Anstrahlungen der Gebäude sind nicht vorgesehen. 
Zum Schutz des Vogelschutzgebietes „Wetterau“ ist zudem an der südlichen und südöstli-
chen Plangebietsgrenze ein 1,5 m hoher, bepflanzter Erdwall geplant, der Lichtemissionen 
durch KFZ in das Schutzgebiet verhindert. 
 
Zu A 9.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
In der Begründung zum B-Plan Ziffer 4.5 und dem Verkehrsgutachten sind die Verkehre 
sowohl im Bestand, verursacht durch Querverkehre der REWE Standorte Hungen und Ros-
bach, sowie die Verkehre des Neustandortes ausgewiesen. 
Erkennbar ist hieraus, dass die Verkehrsbelastungen für die Ortsdurchfahrt Echzell sich 
gegenüber dem Bestand so gut wie nicht verändert, während die Ortsdurchfahrten Wölfers-
heim gegenüber dem Bestand verringert werden. 
Dies trifft auch zu, wenn der derzeitige REWE Logistikstandort Rosbach durch den Discoun-
ter Penny genutzt wird. Die dann durch Penny verursachten Verkehre gehen nicht durch die 
Ortslage Wölfersheim, sondern sind bereits vorher über die A 5 abgeleitet. Dies gilt nicht nur 
für die Anlieferung, sondern auch für die Auslieferung. 
 
Zu A 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Vorhaben entspricht den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen, die der grund-
sätzlichen Möglichkeit der Zielabweichung unterliegen. Das vom Regierungspräsidium 
Darmstadt durchgeführte Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen wurde 
mit Bescheid vom 26.10.2017 zugelassen. Das Vorhaben entspricht damit nun den regio-
nalplanerischen Zielen und Grundsätzen. Eine Klage des BUND gegen den Zielabwei-
chungsbescheid wurde vom Verwaltungsgericht Gießen am 23.01.2019 abgewiesen später 
mit Sofortvollzug ausgestattet und schließlich mit der 2. Änderung des Regionalplans Süd-
hessen/RegFNP 2010 gemäß Beschluss der Verbandskammer des Regionalverbands 
FrankfurtRheinMain vom 10.04.2019 umgesetzt. Damit liegt kein Verstoß gegen § 1 Abs. 4 
BauGB vor. Der Bebauungsplan entwickelt sich vielmehr aus dem RegFNP. 
 
Zu A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Lager in Hungen wird im Falle der Nachnutzung nur noch untergeordnete Verkehre 
entwickeln. Im Übrigen wird gerade bei Schaffung eines Zentrallagerstandortes die Menge 
der Gesamtverkehre deutlich gegenüber dezentraler Lagerstandorte reduziert. 
Bezüglich der Emissionen wurde ein Luftschadstoff-Gutachten erarbeitet, was im Ergebnis 
die Einhaltung der 39. BImSchV bestätigt. Insofern werden die geltenden Gesetze eingehal-
ten und der Schutz der menschlichen Gesundheit gewährleistet. 
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Zu A 12.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Für den Brandschutz ist zum einen der Löschwasserbedarf für den Grundschutz (196 m³/h 
für 2 Stunden) erforderlich. Dieser Löschwasserbedarf wird nicht aus der Trinkwasserleitung 
direkt entnommen, sondern es ist ein Behälter mit diesem Fassungsvermögen auf dem 
Grundstück geplant. 
 
Ebenso verhält es sich mit dem Objektschutz (Sprinkleranlage, sonstige Löscheinrichtun-
gen). Auch dieser Bedarf ist in einem zusätzlichen Behälter auf dem Grund-stück geplant 
und wird nicht direkt aus der Trinkwasserleitung entnommen. 
 
 
Zu A 13.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Unter Verweis auf die Ausführungen zu 1-12 ist festzustellen, dass die gesetzlichen Anfor-
derungen eingehalten werden. Das Vorhaben ist zulässig. Es ist falsch und wird nicht be-
gründet, dass seitens des RP Darmstadt Planungsmängel geltend gemacht oder diese 
durch Gutachten postuliert würden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß BauGB wurde 
durchgeführt, zusätzlich wurde im Dezember 2018 eine Bürgerinformationsveranstaltung 
abgehalten. Sämtliche im Rahmen des Bauleitplanverfahrens relevanten Unterlagen wurden 
offengelegt. 
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1. Abendroth, Marie-Luise, Wintersteinerstr. 32, 61194 Niddatal (13.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Ressourcenverbrauch und dessen Konsequenzen sind auf Bundesebene zu behan-
deln. 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
außerhalb der Bauleitplanung der politischen Entscheidung. Im Rahmen der Bauleitplanung 
hingegen ist die Frage nach dem Vorrang Teil der Abwägung und steht der rechtlichen 
Klärung offen. Ein Verstoß gegen die Verfassung ist damit nicht verbunden. 
 
Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz folgt der Hessischen Kompensationsverordnung (KV) 
und ist korrekt. Das Schutzgut Boden wird hier impliziert, eine separate Ökopunkteermitt-
lung wie durch die (nicht verbindlich anzuwendende) Zusatzbewertung Landschaft erfolgt 
nicht. Es sei darauf hingewiesen, dass die KV diese im Rahmen der Bauleitplanung keiner-
lei Verbindlichkeit besitzt, der Planungsträger mithin auch andere Verfahren einsetzen oder 
auf solche ganz verzichten könnte. 
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auch der Nachweis von 30 Bauen besagt leider noch nichts übe den Erhaltungszustand der 
Art in einem größeren Gebiet, da Feldhamster – je nach angebauter Feldfrucht – von Jahr 
zu Jahr andere Vorkommensschwerpunkte bilden können und eine stabile Population weit-
aus mehr Tiere zum Überleben braucht. Selbst 700 ha sind für den Feldhamster kein siche-
res Refugium. Die Aussagen im Artenschutzbeitrag stehen deshalb nicht im Widerspruch zu 
der geschilderten Beobachtung. Nicht zuletzt aus dem genannten Grund erfolgen seit dem 
Frühjahr weitere Begehungen im Plangebiet. 
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2. Backes, Vera, Zum Stockbrunnen 1, 61209 Echzell (07.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange – Verkehr, Verbrauch wertvollen Ackerlandes, Landschaftsbild, 
Beteiligung - wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, der sich die Stellung-
nehmerin an-schließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der vorgebrachten Argu-
mente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnommen werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen.  
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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3. Backes, Volker, Zum Stockbrunnen 1, 61209 Echzell (07.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Vgl. vorherige Stellungnahme Nr. 2. 
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4. Bernd, Harald, Licher Hohl 6, 61169 Friedberg (28.04.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützen. 
 
Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen. Die durch den 
Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand konkreter Infor-
mationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch der beiden 
bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere oder auch 
anderweitige Entwicklung des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuel-
len Ansätze ebenfalls berücksichtigt. 
 
Aus der schalltechnischen Untersuchung (Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge) zum 
Bauleitplanverfahren geht hervor, dass durch den planbedingten Zusatzverkehr keine zu-
sätzlichen Lärmbelastungen für umliegende Schutzbereiche hervorgehen. Eine spürbare 
Erhöhung der aktuellen Lärmsituation liegt erst ab einer Erhöhung von mindestens 3 dB (A) 
vor. Die Überprüfung der zu erwartenden Lärmbelastungen, auch für den Einwirkungsbe-
reich des öffentlichen Verkehrsnetzes hinsichtlich der Wirkung des planbedingten Neuver-
kehrs, liefert keine spürbare Erhöhung der Lärmbelastungen. Dies gilt sowohl für den direkt 
an der K181 angrenzenden Römerhof, als auch für den Ortsteil Geisenheim. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Erhebliche Beeinträchtigungen für das Vogelschutzgebiet Wetterau wurden bereits im Vor-
feld des Bauleitplanverfahrens durch eine Verträglichkeitsstudie ausgeschlossen, die sich 
ausgiebig auch mit der Frage von Randeffekten durch das Vorhaben auseinandersetzt. Für 
die im Gebiet selbst betroffenen Arten werden geeignete Kompensationsmaßnahmen ge-
plant und umgesetzt. Die Bestimmungen des BNatSchG oder der FFH-Richtlinie werden 
nicht verletzt. Ein Einfluss des Vorhabens auf den Naturraum Vogelsberg oder das Vogel-
schutzgebiet Vogelsberg ist fachlich nicht begründbar. 
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5. Bernd, Margot, Licher Hohl 6, 61169 Friedberg (28.04.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 u. 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
vgl. vorherige Stellungnahme Nr. 4. 
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6. Böhme, Jutta, Münzenberger Straße 24, 61200 Wölfersheim (13.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die genannten Belange –Verbrauch wertvollen Ackerlandes, Landschaftsbild, Abwasserent-
sorgung, Lichtemissionen, Verkehr - wurden bereits in der Mustereinwendung des BUND, 
der sich die Stellungnehmerin an-schließt, aufgeführt. Die Abwägung und Behandlung der 
vorgebrachten Argumente kann der Beantwortung der BUND-Mustereinwendung entnom-
men werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst.  
 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse ein Gutachten zur Lufthygiene und eine Zusatzbewertung Land-
schaftsbild eingeholt sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials eine gutachterli-
che Stellungnahme zur Frage der Lichtimmissionen erarbeitet. 
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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7. Boomgarden, Birgit, Kohlhäuserstr. 15, 61200 Berstadt (29.04.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Mitteilung der Abwägungsergebnisse erfolgt nach der Beschlussfassung. 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Der Umweltbericht setzt sich ausführlich und gemäß den Vorschriften des BauGB mit den 
Folgen des Eingriffs auseinander. Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrun-
gen für einen schonenden Umgang mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht 
entgegen. 
Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung werden im Bereich der Überbau-
ung künftig nicht mehr möglich sein. Das anfallende Regenwasser wird zwischengespei-
chert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter langes Grabensystem 
und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder zugeleitet. Hierbei ist 
auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, sodass der Gebietswasser-
haushalt nicht nachhaltig verändert wird. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms nur 
schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers aus-
zuschließen ist. Das erforderliche Rückhaltevolumen wird regelkonform ermittelt und der 
zulässige Drosselabfluss eingehalten, sodass keine Schäden am Gewässersystem zu er-
warten sind. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
und eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützt. 
Von Seiten der Verkehrsbehörde Hessen Mobil und dem Wetteraukreis wurden zu dem 
Aufstellungsverfahren keine Hinweise gegeben, die der Planung entgegenstehen. Hessen 
Mobil macht jedoch deutlich, dass mit Inbetriebnahme der baulichen Anlagen alle erschlie-
ßungsbedingten Aus-/Umbaumaßnahmen baulich umgesetzt und für den öffentlichen Ver-
kehr freigegeben sein müssen. Diese Auflagen sind im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan) dargelegt. 
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Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Of-
fenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßen-
verkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. Der Bebauungsplan trifft zudem 
Festsetzungen, die die Lichtabstrahlung begrenzen werden. 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Gebiets ergibt sich aus den besonderen Anforderungen an einen großflächi-
gen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz 
und Verkehrsanbindung. Der Umweltbericht sowie die zum 2. Entwurf in das Planverfahren 
aufgenommene Zusatzbewertung Landschaftsbild setzt sich ausführlich mit den Eingriffs-
wirkungen auf das Landschaftsbild auseinander und kommt zu schlüssigen Aussagen, die 
das Vorhaben sehr wohl als erheblichen Eingriff klassifizieren. Die Annahme der Verträg-
lichkeit wird durch die geringe Sensibilität im Nahbereich des Plangebiets begründet. 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die grundlegenden Belange zur Standortwahl wurden bereits in der Stellungnahme des 
BUND gewürdigt, der sich die Stellungnehmerin anschließt. 
Es wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Neben den betriebswirtschaftli-
chen Aspekten war auch, aufgrund der zu erwartenden Verkehrsströme, die unmittelbare 
Nähe zur Autobahn von großer Bedeutung.  
 
Zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß BauGB wurde durchgeführt, zusätzlich wurde im 
Dezember 2018 eine Bürgerinformationsveranstaltung abgehalten. Sämtliche im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens relevanten Unterlagen wurden offengelegt. 
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8. Breit, Anette, Lindenstraße 24, 61209 Echzell (30.04.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung wird nicht geteilt. 
 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nachgewiesen zu be-
trachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteilten kleineren Einheiten ist zudem von 
einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenanteils auszugehen, sodass das Vorhaben 
– unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrie-
renden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenutzung zugeführt werden – vertretbar ist. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
Betont sei, dass erhebliche Teile des Plangebiets Verfüllungen des früheren Braunkohleab-
baus betreffen, die pedologisch eindeutig geringwertiger sind als rezente Parabraunerden 
oder Tschernoseme, weshalb eine für die Wetterau letztlich durchschnittliche spezifische 
Eingriffserheblichkeit gegeben ist. 
 
Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Bodenschutzgesetz formuliert Ziele und Vorkehrungen für einen schonenden Umgang 
mit Grund und Boden, steht dem Vorhaben aber nicht entgegen. Angemerkt sei, dass die 
erforderlichen Genehmigungen der zuständigen Behördenvorliegen. 
 
Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Flächeninanspruchnahme richtet sich nach dem Erfordernis und entspricht somit dem 
Gebot der Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Hinsichtlich der geplanten Ableitung des Niederschlagswassers in den Waschbach ist nicht 
von Verstößen gegen das Wasserhaushaltsgesetz, die Wasserrahmenrichtlinie oder den 
Hochwasserschutz auszugehen, da die festgesetzten Maßnahmen mit der zuständigen 
Wasserbehörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. 
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Zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die zusätzliche Einleitung des Schmutzwassers aus dem geplanten Logistikpark ist mit dem 
Abwasserverband Hungen abgestimmt. Das Pumpwerk ist entsprechend leistungsfähig und 
verfügt zudem über eine Einleitgenehmigung für das Abschlagswasser im Falle von Regen-
ereignissen. 
 
Zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Für die Entwässerungsplanung des Plangrundstücks ist zu Grunde zu legen, dass kein 
Niederschlagswasser vom Plangrundstück über den natürlichen Abfluss hinaus abgeleitet 
werden darf. Sämtliches anfallende Niederschlagswasser darf nur in der Größenordnung 
des Niederschlagswasserabflusses erfolgen, der auch von dem derzeit landwirtschaftlich 
genutzten Fläche in Richtung Waschbach abfließt.  
Dies erfordert, dass sämtlicher darüber hinausgehender Niederschlagswasseranfall auf dem 
Grundstück zurückgehalten werden muss. Hierzu wird ein unterirdischer Rückhaltebehälter 
mit einem Fassungsvolumen von ca. 6.800 m³ erforderlich. Aus diesem Behälter erfolgt 
dann eine verminderte Abgabe in Höhe des natürlichen Abflusses, wodurch eine gleichmä-
ßigere Wasserführung im Waschbach erreicht wird. Sämtliches bei Starkregen anfallendes 
Niederschlagswasser wird also auf dem Gelände zurückgehalten und in einer umweltver-
träglichen Menge abgegeben. 
 
Zu 9.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es ist richtig, dass Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung im Bereich der 
Überbauung künftig nicht mehr möglich sein werden. Das anfallende Regenwasser wird 
aber zwischengespeichert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter 
langes Grabensystem und eine zusätzlichen Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder 
zugeleitet. Hierbei ist auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, so-
dass der Gebietswasserhaushalt nicht nachhaltig verändert wird. Das Abpumpen von 
Grundwasser ist nicht vorgesehen. Der Untergrund ist wegen des Lösslehms im Übrigen 
nur schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Gefährdung des Grundwassers 
auszuschließen ist. 
 
Zu 10.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Zunahme an Störungen im Offenland bei Wölfersheim hat bereits dazu geführt, dass die 
Landschaft im Umfeld der A 45 erheblich an Reiz und Erholungseignung verloren hat. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die „Lichtverschmutzung“ zu beachten, denn der Of-
fenlandbereich zwischen Wölfersheim und Echzell wird bereits heute durch den Straßen-
verkehr erheblich mit nächtlicher Beleuchtung belastet. 
Mit dem Ziel einer weitgehenden Vermeidung der „Lichtverschmutzung“ wurde zur Vervoll-
ständigung des Abwägungsmaterials ein Gutachten, das die Auswirkungen des Vorhabens 
auf Mensch und Tier einordnen und optimieren soll. 
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Zu 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Naturschutzgebiet Bingenheimer Ried liegt mehr als 3 km vom Plangebiet entfernt und 
besitzt keine bedeutenden funktionalen Beziehungen zum Plangebiet. Es wird von den 
Lichtemissionen der unmittelbar benachbarten Ortslagen von Gettenau und Reichelsheim 
schon heute erfasst, ohne dass dies erkennbare Auswirkungen auf das Schutzgebiet hätte. 
Eine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung durch das Logistikzentrum ist deshalb auszu-
schließen. 
 
Zu 12.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Zum Thema Verkehr liegt ein Verkehrsgutachten vor (T+T Verkehrsmanagement Dreieich), 
demzufolge die erforderlichen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßennetz eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit gewährleisten. Ergänzend wurde für die parallel zum Bauleit-
planverfahren laufende Abstimmung mit HessenMobil eine Simulation der Verkehrsströme 
sowie eine 24-h-Zählung erstellt, die das o.g. Ergebnis stützen. 
Zusätzlicher Verkehr entsteht ausschließlich durch die Beschäftigten (PKW-Fahrten) sowie 
durch den Lieferverkehr (LKW-Fahrten). Einerseits kommt es durch den neuen Lo-
gistikstandort zu einem höheren Verkehrsaufkommen, andererseits wirkt der Wegfall des 
REWE-Verkehrs zwischen Rosbach und Hungen der Erhöhung entgegen. Die durch den 
Logistikstandort zusätzlich entstehende Verkehrsbelastung wurde anhand konkreter Infor-
mationen zu Mitarbeitern und Lieferverkehr sowohl des geplanten, als auch der beiden 
bestehenden Standorte in Rosbach und Hungen prognostiziert. Eine weitere oder auch 
anderweitige Entwicklung des neuen Standortes wurde mit einem Aufschlag auf die aktuel-
len Ansätze ebenfalls berücksichtigt. 
 
Aus der schalltechnischen Untersuchung (Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge) zum 
Bauleitplanverfahren geht hervor, dass durch den planbedingten Zusatzverkehr keine zu-
sätzlichen Lärmbelastungen für umliegende Schutzbereiche hervorgehen. Eine spürbare 
Erhöhung der aktuellen Lärmsituation liegt erst ab einer Erhöhung von mindestens 3 dB (A) 
vor. Die Überprüfung der zu erwartenden Lärmbelastungen, auch für den Einwirkungsbe-
reich des öffentlichen Verkehrsnetzes hinsichtlich der Wirkung des planbedingten Neuver-
kehrs, liefert keine spürbare Erhöhung der Lärmbelastungen. Dies gilt sowohl für den direkt 
an der K181 angrenzenden Römerhof, als auch für den Ortsteil Geisenheim. 
 
Um die Höhe der zusätzlichen Schadstoffbelastungen durch das neue Logistikzentrum zu 
ermitteln wurde ein Luftschadstoffgutachten erstellt (Ingenieurbüro Lohmeyer). Dieses Gut-
achten legt ausführlich dar, dass aus den berechneten verkehrsbedingten Luftschadstoff-
konzentrationen für den Planfall eines entwickelten Logistikzentrums mit entsprechendem 
Kfz-Verkehr im Bebauungsplangebiet „Logistikpark Wölfersheim A 45“ und auf den zufüh-
renden Straßen zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten sind, je-
doch führen diese zu keinen Konflikten mit den Grenzwerten der 39. BImSchV zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit im Nahbereich des Vorhabens. Von daher ist auszuschlie-
ßen, dass messbare Verschlechterungen im ferneren Bereich auftreten. 
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Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Angaben im Umweltbericht beziehen sich auf die Angaben des HLNUG im Boden Vie-
wer Hessen, dem zufolge knapp 75 % der Flächen im Plangebiet einen sehr hohen Boden-
funktionserfüllungsgrad besitzen. In Kap. 1.1 werden irrtümlich 2/3 genannt, in Kap. 4 wird 
der Anteil mit ¾ korrekt angegeben. In beiden Fällen wird die höchste Stufe der Bodenbe-
wertung für die südöstlichen Teile des Plangebiets wegen der hier liegenden Auffüllungen 
nicht erreicht. Maßstabsbedingt und aufgrund der relativ groben Grundlage der Boden-
schätzungsdaten sind diese Angaben aber in jedem Fall nur als näherungsweise zu verste-
hen. 
 
 
Zu 14.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Ziele des Bodenschutzes und der Ernährungssicherheit sind als öffentliche Belange bei 
der Beurteilung des Vorhabens einzustellen, sind aber gegenüber den privaten nicht vor-
rangig. Das BauGB schreibt eine gerechte Abwägung aller maßgeblichen öffentlichen und 
privaten Belange vor. Im Übrigen sind Arbeitsplätze und kommunale Steuereinnahmen 
öffentliche Belange von hohem Rang. Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Lo-
gistikzentrum als nachgewiesen zu betrachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteil-
ten kleineren Einheiten ist zudem von einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenan-
teils auszugehen, sodass das Vorhaben – unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die 
bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrierenden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenut-
zung zugeführt werden – vertretbar ist. 
 
 
Zu 15.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Standort Wölfersheim ist notwendig um auch weiterhin die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung zu gewährleisten, da die Standorte Rosbach und Hungen an ihre 
Kapazitätsgrenzen stoßen und eine zukünftige Versorgung gefährdet wäre.  
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9. Brenninger, Monika, Buchenweg 4, 61200 Wölfersheim (05.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
 
Auf allen Ebenen ist die Erarbeitung tragfähiger Konzepte notwendig, die eine Anpassung 
an den Klimawandel beinhalten. Diese können jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden 
Aufstellungsverfahrens erstellt werden. 
 
Die Gemeinde Wölfersheim hat sich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und im 
Rahmen der dort notwendigen städtebaulichen Abwägung mit den im Rahmen der Beteili-
gungsverfahren vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit befasst. 
Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans hat die Gemeinde Wölfersheim 
eine schalltechnische Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung sowie eine Verkehrssimu-
lation, Bodengutachten, eine archäologisch-geophysikalische Prospektion, eine Natura 
2000-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung, einen Umweltbericht mit integrierter 
Landschaftsbildanalyse sowie zur Vervollständigung des Abwägungsmaterials ein Gutach-
ten zur Lufthygiene und zur Auswirkung von Lichtemissionen sowie eine Zusatzbewertung 
Landschaftsbild eingeholt.  
 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
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10. Degkwitz, Christa, Lindenstr. 6, 61209 Echzell (09.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in der 
fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz wertvol-
len Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebauung frei-
halten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche Großvor-
haben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber nach-
haltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. Örtliche landwirtschaftli-
che Betriebe werden in ihrer Existenz nicht gefährdet. 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Es ist richtig, dass die Niederschlagsversickerung und Grundwasserneubildung im Bereich 
der Überbauung künftig nicht mehr möglich sein werden. Das anfallende Regenwasser wird 
aber zwischengespeichert und mit gedrosseltem Abfluss über ein mehrere Hundert Meter 
langes Grabensystem und eine zusätzliche Rückhaltemulde dem Einzugsgebiet wieder 
zugeleitet. Hierbei ist auch von einer zumindest teilweisen Versickerung auszugehen, so-
dass der Gebietswasserhaushalt nicht nachhaltig verändert wird. Der Untergrund ist wegen 
des Lösslehms im Übrigen nur schlecht durchsickerbar und so tiefgründig, dass eine Ge-
fährdung des Grundwassers auszuschließen ist. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Um dem Klimawandel wirksam entgegenzutreten, bedarf es vor allem eine Reduzierung der 
CO2-Emissionen durch Verkehr und Kraftwerke. Ein Verzicht auf Baumaßnahmen welcher 
Art auch immer ist hier in seiner Wirkung nachrangig. Ziel des Vorhabenträges ist im Übri-
gen eine Optimierung der Logistik und damit auch eine Einsparung bei den Emissionen 
durch den LKW-Verkehr. 
 
Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Gründe für die „angespannte Ernährungssituation“ der Menschheit liegen nicht in der 
Überbauung von Ackerland in Deutschland, sondern in Marktmechanismen, die auf Kosten 
der bäuerlichen Landwirtschaft in „Entwicklungsländern“ gehen und dem zu hohen Anteil 
der Futterproduktion auf landwirtschaftlichen Nutzflächen als Folge der Exportorientierung in 
der Viehzucht. Auch die angesprochene Abholzung, die vielerorts allein zur Steigerung der 
Soja-Produktion betrieben wird, dient nicht dem Ausgleich einer angeblich rückläufigen 
Nahrungsmittelproduktion auf deutschen Äckern, sondern der Gewinnung von Viehfutter für 
die weiter steigende Nachfrage nach Fleisch auf dem Weltmarkt. 
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Zu 5.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Ein Verstoß gegen das interkommunale Abstimmungsgebot des § 2 Abs. 2 BauGB liegt 
nicht vor. Die Gemeinde Echzell wurde über die nunmehr drei öffentlichen Auslegungen des 
Bebauungsplans informiert und jeweils zur Stellungnahme aufgefordert. Es ist auch nicht 
erkennbar, dass durch die Aufstellung des Bebauungsplans städtebauliche Belange der 
Gemeinde Echzell in unzumutbarer, dem Abwägungsgebot widersprechender Weise beein-
trächtigt werden. 
 
 
Zu 6.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Einwenderin verkennt, dass der Preisdruck im Einzelhandel nicht Folge eines (markt-
wirtschaftlich zulässigen) Strebens nach Gewinn ist, sondern Folge der Priorisierung des 
Preises auf der Nachfrageseite. Es handelt sich bei der standörtlichen Optimierung eines 
Logistikzentrums also nicht um eine Verlagerung der Umweltkosten auf die Gesellschaft, 
sondern um eine Reaktion des Marktes auf das Verlangen der Bürger. 
 
 
Zu 7.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Unter Verweis auf die Ausführungen zu 5. sei ergänzend darauf hingewiesen, dass die seit 
Jahrzehnten erfolgende Ausdehnung der Verkaufsflächen und des Angebots im Lebensmit-
tel-Einzelhandel eine Reaktion auf die Nachfrage der Bürger sind. Es ist nur folgerichtig, 
dass die Konsumgewohnheiten der Menschen Auswirkungen auch auf den regionalen Lo-
gistikbetrieb haben müssen. 
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11. Degkwitz, Jochen, Lindenstr. 6, 61209 Echzell (13.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange der Bodendenkmalpflege werden durch umfangreiche vorlaufende Grabungen 
im Gebiet in vollem Umfang gewahrt. Die Trasse der K 181 ist zwar deckungsgleich mit 
einer alten Römerstraße, aufgrund des modernen Ausbaus sind nennenswerte Befunde hier 
aber nicht mehr zu erwarten. Von einem „einmaligen Ensemble“, das bauliche Erweiterun-
gen in seiner Umgebung nicht zuließe, kann allein deshalb schon nicht die Rede sein. Soll-
ten sich im Zuge der Bauarbeiten Hinweise auf archäologische Besonderheiten zeigen, 
werden die erforderlichen Maßnahmen in Absprache mit der amtlichen Bodendenkmalpflege 
durchgeführt. Der zitierte Genehmigungsvorbehalt betrifft im Übrigen nicht die Ebene der 
Bauleitplanung. Es liegt kein Rechtsverstoß vor. 
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Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die zusätzliche Einleitung des Schmutzwassers aus dem geplanten Logistikpark ist mit dem 
Abwasserverband Hungen abgestimmt. Das Pumpwerk ist entsprechend leistungsfähig und 
verfügt zudem über eine Einleitgenehmigung für das Abschlagswasser im Falle von Regen-
ereignissen. Ein Abschlagen von stark verdünntem Abwasser im Regenfall ist, bedingt durch 
die Entwässerung der angeschlossenen Ortsteile im Mischsystem, notwendig und auch 
Stand der Technik, da Kläranlagen nur mit dem maximal 2-fachen Trockenwetterabfluss 
beschickt werden dürfen. 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Bei sämtlichen Verfahren wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Öffentlichkeit 
beteiligt. Im hiermit vorliegenden Bauleitplanverfahren wurden neben der frühzeitigen und 
der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung sogar noch eine Bürgerinformationsveranstaltung 
und eine 3. Offenlage durchgeführt im Rahmen derer ergänzende sich auch aus den Stel-
lungnahmen ergebende Informationen offen gelegt wurden. Die Möglichkeit sich einzubrin-
gen war insofern groß und wurde auch genutzt, wie die Zahlen der vorgetragenen Stellung-
nahmen veranschaulichen. 
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12. Dietz, Gabi, Münzenberger Str. 46, 61200 Wölfersheim (08.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird versichert, dass auch im weiteren Planungsprozess den Belangen der Landwirt-
schaft Rechnung getragen wird und die Situation durch geeignete Maßnahmen (Ersatz- und 
Tauschlandangebote, Entschädigungszahlungen u.a.) entschärft wird.  
Mögliche gutachterlich nachgewiesene Existenzgefährdungen werden durch Ersatz- und 
Tauschlandangebote abgewendet.  
Mit allen betroffenen Landwirten ist man in intensivem Kontakt. Die Ersatzflächenakquise 
der Gemeinde ist noch nicht abgeschlossen. Eine Abfrage bei den Bewirtschaftern hinsicht-
lich ihrer prozentualen Betroffenheit in Bezug auf Flächenverlust hat stattgefunden. 
Weitergehende Abstimmungen betreffen die Gemeinde Wölfersheim und die betroffenen 
Landwirte. Die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird hiervon nicht berührt, die Er-
gebnisse der Gespräche werden insofern auch nicht in die Begründung zum Bebauungs-
plan aufgenommen. 
 
 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Das Vorhaben entspricht den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen, die der grund-
sätzlichen Möglichkeit der Zielabweichung unterliegen. Das vom Regierungspräsidium 
Darmstadt durchgeführte Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen wurde 
mit Bescheid vom 26.10.2017 zugelassen. Das Vorhaben entspricht damit nun den regio-
nalplanerischen Zielen und Grundsätzen. Eine Klage des BUND gegen den Zielabwei-
chungsbescheid wurde vom Verwaltungsgericht Gießen am 23.01.2019 abgewiesen später 
mit Sofortvollzug ausgestattet und schließlich mit der 2. Änderung des Regionalplans Süd-
hessen/RegFNP 2010 gemäß Beschluss der Verbandskammer des Regionalverbands 
FrankfurtRheinMain vom 10.04.2019 umgesetzt. Damit liegt kein Verstoß gegen § 1 Abs. 4 
BauGB vor. Der Bebauungsplan entwickelt sich vielmehr aus dem RegFNP. 
 
 
 
 
 
[Zu 3 vgl. folgende Seite] 
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Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nachgewiesen zu be-
trachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteilten kleineren Einheiten ist zudem von 
einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenanteils auszugehen, sodass das Vorhaben 
– unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrie-
renden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenutzung zugeführt werden – vertretbar ist. 
Die Gemeinde ist sich der mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen, die sich insbe-
sondere aus den eingeholten Gutachten und Stellungnahmen ergeben, bewusst. Gleich-
wohl ist sie der Auffassung, dass die Vorteile des Vorhabens für die städtebauliche Entwick-
lung der Gemeinde Wölfersheim und der Region insgesamt gegenüber den negativen Aus-
wirkungen überwiegen. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens werden sowohl im Rahmen des Änderungsverfahrens 
des Regionalen Flächennutzungsplans als auch im Bebauungsplanverfahren beleuchtet 
und waren ebenfalls Gegenstand der im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens erfolgten 
Abwägung. Zudem werden sie von der Gemeinde Wölfersheim bei ihrer Planungsentschei-
dung mit dem ihnen zukommenden Gewicht berücksichtigt. 
 
Aus Sicht der Gemeinde Wölfersheim wurden alle planungsrelevanten Auswirkungen im 
erforderlichen Umfang untersucht um eine sachgerechte Abwägung vornehmen zu können. 
 
Als Trägerin der Planungshoheit ist die Gemeinde Wölfersheim darüber hinaus bemüht, mit 
entsprechenden städtebaulichen oder anderen Maßnahmen gegebenenfalls verbleibende 
nachteilige Effekte auszugleichen bzw. diesen entgegenzusteuern. 
 
 
Zu 4.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Art. 26c der Hessischen Verfassung lautet: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindever-
bände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen 
künftiger Generationen zu wahren.“ Es handelt sich hierbei um ein Staatsziel, das im kon-
kreten Einzelfall mit anderen, ggf. auch in Konflikt stehenden Staatszielen und nachgeord-
neten Rechtsnormen abzuwägen ist, zum Beispiel mit Art. 26d, der die Förderung der Infra-
struktur als Staatsziel definiert. Welchem Ziel jeweils der Vorrang einzuräumen ist, obliegt 
außerhalb der Bauleitplanung der politischen Entscheidung. Im Rahmen der Bauleitplanung 
hingegen ist die Frage nach dem Vorrang Teil der Abwägung und steht der rechtlichen 
Klärung offen. Ein Verstoß gegen die Verfassung ist damit nicht verbunden. 
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13. Dmoch, Christiane, Sudetenstr. 40, 63607 Wächtersbach (11.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Einschätzung nicht 
geteilt. 
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14. Dörle, Markus, Obergasse 25, 35519 Rockenberg (09.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beanspruchung wertvoller Böden durch das Vorhaben ist unstrittig, bei Planungen in 
der fruchtbaren Wetterau aber letztlich unvermeidbar, will man die für den Naturschutz 
wertvollen Mager- und Feuchtstandorte sowie die Überschwemmungsgebiete von Bebau-
ung freihalten. Ein völliger Verzicht auf Baumaßnahmen und somit auch auf gewerbliche 
Großvorhaben würde die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Kommunen in der Region aber 
nachhaltig in Frage stellen und kann nicht Ziel der Raumplanung sein. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Vorhaben entspricht den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen, die der grund-
sätzlichen Möglichkeit der Zielabweichung unterliegen. Das vom Regierungspräsidium 
Darmstadt durchgeführte Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan Südhessen wurde 
mit Bescheid vom 26.10.2017 zugelassen. Das Vorhaben entspricht damit nun den regio-
nalplanerischen Zielen und Grundsätzen. 
 
Zu 3.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß BauGB wurde durchgeführt, zusätzlich wurde im 
Dezember 2018 eine Bürgerinformationsveranstaltung abgehalten. Sämtliche im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens relevanten Unterlagen wurden offengelegt. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
[Zu 5 – 7 vgl. folgende Seite] 
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Zu 5 bis 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Inzwischen hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigt, dass auf den Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Gemeindevertretung kein Akteneinsichtsausschuss 
einzurichten war. Mit Bürgerinformationsveranstaltungen und der Einrichtung eines Umwelt-
beirats geht die Bürgerbeteiligung im vorliegenden Verfahren über die gesetzlichen Erfor-
dernisse hinaus. 
 
 
Zu 8.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Vorliegend ist der Bedarf für ein großflächiges Logistikzentrum als nachgewiesen zu be-
trachten. Gegenüber mehreren in der Fläche verteilten kleineren Einheiten ist zudem von 
einer Optimierung vor allem des Verkehrsflächenanteils auszugehen, sodass das Vorhaben 
– unter der erfüllbaren Voraussetzung, dass die bisherigen, in Wölfersheim zu konzentrie-
renden Standorte einer sinnvollen Nachfolgenutzung zugeführt werden – vertretbar ist. 
Der Standort Wölfersheim ist notwendig um auch weiterhin die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung nach § 1, Abs. 6 Nr. 8a zu gewährleisten, da die Standorte Rosbach 
und Hungen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen und eine zukünftige Versorgung gefährdet 
wäre. 
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15. Düvel Dr.Martin, Salinenstraße 35 61231 Bad Nauheim (13.05.2019) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzung Ziffer A 1.1.1 der Textlichen Festsetzungen verfolgt das Ziel auch nicht 
großflächige Einzelhandelsbetriebe an dieser Stelle auszuschließen! Sie schränkt hier die in 
einem Gewerbegebiet grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten dort Einzelhandelsbetriebe 
bis zu einer Verkaufsfläche von max. 800 m² zu errichten weiter ein.  
 
Neben den REWE-Mitarbeitern (550 Angestellte + 20 Auszubildende) sind auch Stellplätze 
für Dienstleister, Besucher und Fremdfahrer vorzusehen, die mittels eigener Pkws anreisen. 
Darüber hinaus überlappen sich Stellplatznutzungen im Falle von Schichtwechseln, d.h. die 
Pkw-Stellplätze der endenden Schicht sind noch belegt und gleichzeitig erreichen die Mitar-
beiter der folgenden Schicht das Plangrundstück. Auch für diesen Fall sind ausreichende 
Stellplätze vorzuhalten, um Staus infolge von Parksuchverkehren zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Arten der Einfriedung, wie sie in der Begründung Ziffer 5.3 genannt sind, sind in den 
textlichen Festsetzungen präzisiert als Stabgitterzäune. 
Die textlichen Festsetzungen sind maßgebend.  
 
Die Festsetzung bedeutet schlicht, dass der zu errichtende – Zaun- (der redaktionelle Feh-
ler wird korrigiert)  in Abhängigkeit zu der Breite der ebenfalls im Bebauungsplan (vgl. Plan-
karte) festgesetzten Grünfläche mindestens 3m bzw. dort, wo die Grünfläche breiter (min. 
7m) ist, mindestens 5m Abstand von der äußeren Grenze des Plangebiets zu halten hat. 
 
Der festgesetzte Mindestabstand führt dazu, dass der weitaus größte Teil der betroffenen 
Pflanzflächen außerhalb des Zaunes liegen wird. Aus betrieblichen Gründen wäre eine 
Errichtung des Zaunes auf der Grenze zwischen Gewerbegebiet und Pflanzfläche mit einer 
Gefährdung der Betriebsabläufe auf der hier vorgesehenen Umfahrung verbunden. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die betreffende Festsetzung findet sich im Bebauungsplan zur zweiten Offenlage unter A 
4.2. Der redaktionelle Fehler wird korrigiert. Er hat wie unter „zu 2“ weder Auswirkungen auf 
die sachlich richtige Herleitung der Festsetzung im Bebauungsplan, noch behindert er das 
Verständnis der Festsetzung oder deren Rückverfolgung in Fachbeitrag und Begründung. 
Er ist damit unerheblich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Mit der Ergänzung des Wortes „dieser“ in Festsetzung B 3.1 ist die Rückverlegung der Ein-
friedung eindeutig vorgegeben. 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Jahresbedarf an Wasser liegt bei 25.000 m³. Bezogen auf eine Jahresstundenzahl von 
8.760 Stunden ergibt dies eine mittlere Verbrauchsmenge von 3 m³/h. Darin enthalten ist 
sowohl Trinkwasser aus der öffentlichen Leitung als auch Anteile aus der Brauchwassernut-
zung. Bei den 3 m³/h handelt es sich also um einen Mittelwert. 
Unterschiedliche Abnahmemengen sind je nach Jahreszeit (Kühlung etc.) möglich, jedoch 
ändert sich hierdurch der Mittelverbrauch nicht. 
Mit dem vorbeschriebenen Wasser werden Verdunstungsverflüssiger, Kühlanlagen etc. 
betrieben. Das hierzu benötigte Wasser wird zum überwiegenden Teil verdunstet und damit 
nicht dem Schmutzwasserkanal zugeführt. 
Bei der Angabe zu dem abzuleitenden Schmutzwasser von 15 m³/h handelt es sich um 
einen Spitzenwert, der nur bei außerordentlichen Konstellationen anfällt. Das ist bei der 
Dimensionierung des Leitungssystems zu berücksichtigen. 
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16. Endl, Sybille, Bettina-von-Armin-Straße 31, 35398 Gießen 
 
Beschlussempfehlungen 
Zu A 1 bis A 11.: Die Bedenken werden zurückgewiesen (vgl. Musterstellungnahme). 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2.: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Lage des Gebiets ergibt sich aus den besonderen Anforderungen an einen großflächi-
gen Logistikbetrieb vor allem hinsichtlich Topographie, Flächenbedarf, Immissionsschutz 
und Verkehrsanbindung. 
Es wurde eine Standortalternativenprüfung durchgeführt. Neben den betriebswirtschaftli-
chen Aspekten war auch, aufgrund der zu erwartenden Verkehrsströme, die unmittelbare 
Nähe zur Autobahn von großer Bedeutung. Die Ansiedelungsmöglichkeiten an den drei 
verbliebenen Standorten Hungen, Gießen, Wölfersheim wurden parallel intensiv geprüft, 
wobei der Standort in Wölfersheim nach Absage der Stadt Gießen als einziger alle Anforde-
rungen nahezu vollständig erfüllte. 
 
 

 

 


